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www.Zahnexperten-Weiterstadt.de

Weiterstadt bietet jetzt eines der modernsten Zahnzentren im Rhein-Main-Gebiet

IHRE EXPERTEN FÜR ZAHNMEDIZIN UNTER EINEM DACH

ZahnExperten in Weiterstadt   Brunnenweg 7 ∙ 64331 Weiterstadt ∙ TEL 0 61 50 47 10

IMPLANTATE MIT 3D-PLANUNG

UNSER BEHANDLUNGSSPEKTRUM AUF EINEN BLICK:

∙ Ästhetische Zahnheilkunde
∙ Endodontie mit Mikroskop
∙ Entfernung der Weisheitszähne
∙  Funktionsdiagnostik/-therapie

von Kiefergelenkstörungen (CMD)
∙ Ganzheitliche Zahnmedizin

∙ Implantate mit 3D-Planung
∙ Knochenaufbau
∙ Laserbehandlung
∙ Parodontologie
∙ Prophylaxe
∙ Vollnarkose

DARMSTÄDTER
PERSPEKTIVE 
DARMSTÄDTER 
MAKLER 

Telefon 06 151 – 308 25 - 0
www.kleinsteuber-immobilien.de

06151 - 101 67 69
darmstadt@century21.de
SCHÜTZENSTRAßE 8
64283 DARMSTADT
www.darmstadt.century21.deIHR IMMOBILIENMAKLER FÜR SÜDHESSEN
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WIR SUCHEN PROSPEKTVERTEILER

Kein Taschengeld mehr?

Kein Problem!

Für Jugendliche ab 13 Jahren.

Bewirb Dich jetzt unter

06104/4970835

oder per Whatsapp

06104/49700

Kein Taschengeld mehr?

Kein Problem!

Für Jugendliche ab 13 Jahren.

Bewirb Dich jetzt unter

06104/4970835

oder per Whatsapp

06104/49700

Kein Taschengeld mehr?

Kein Problem!

Für Jugendliche ab 13 Jahren.

Bewirb Dich jetzt unter

06104/4970835

oder per Whatsapp

06104/49700

Öff nungs- & Lieferzeiten:

Spende und werde
 ein Teil von uns.

seenotretter.de

#teamseenotretter
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Seelenvulkan
Roman einer Depression
Jutta Sybille Schütz
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Vera liebt Vulkane, seitdem sie im Pedregal, einem Stadtteil von 
Mexico City in einem alten Lavafeld, aufgewachsen ist. Als mutige 
Vulkanologin erforscht sie später die explosiven Urgewalten bis 
ihr ein Ausbruch des Popocatépetl zum Verhängnis wird. Nach 
ihrer Rettung kann sie sich nicht an Details erinnern. Was genau 
geschah am wütenden Vulkan? Trägt sie Schuld am Tod anderer 
Menschen? Nach Deutschland zurückgekehrt, landet sie in der 
Psychiatrie. Diagnose: schwere Depression. Nichts geht mehr, sie 
fühlt sich selbst wie  ein erstarrter Vulkan, der manchmal wieder 
ausbricht, in manischen Phasen. Wer und was kann ihr helfen, aus 
diesem Höllenkrater wieder auszubrechen? 

Ein spannender Roman zum Thema Depression, der hinter gleich- 
sam versteinerte Fassaden von Betroffenen blickt und damit Ver-
ständnis wecken will – auch für verzweifelte Angehörige. 

ISBN 978-3-9815937-8-5

Ulrich Diehl Verlag 
und Medienservice GmbH
Erstausgabe September 2022
Softcover 19,80 Euro

Jutta Sybille Schütz wuchs in Darmstadt auf. Sie 
studierte Politikwissenschaft, Soziologie und  Völ-
kerkunde in Tübingen und promovierte in Mainz. 
Danach arbeitete sie als freie Journalistin, Autorin 
und Lektorin von Reiseführern. Ausgedehnte Re-
cherche-Reisen führten sie vor allem nach Mexiko. 
Mit diesem Buch legt sie ihren ersten Roman vor. 
Sie lebt heute wieder in Darmstadt und geht für 
Radio Darmstadt auf Sendung. 
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Buch 

Tipp!

Ein spannender Roman zum 
Thema Depression, der hinter 

gleichsam versteinerte 
Fassaden von Betroffenen 

blickt und damit Verständnis 
wecken will .

236 Seiten Softcover, 19,80 Euro
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Ein spannender Roman zum 
Thema Depression, der hinter 

gleichsam versteinerte 
Fassaden von Betroffenen 

blickt und damit Verständnis 
wecken will .

2236 Seiten Softcover, 19,80 Euro

Ulrich Diehl Verlag  •  Marktplatz 3, Darmstadt  •  info@udvm.de

Schnellladesäule für Weiterstadt

Zwei Autos können gleichzeitig laden
WEITERSTADT – In Betrieb ge-
nommen wurde kürzlich die 
erste Schnellladesäule für ent-
sprechende PKW im Weiter-
städter Gewerbegebiet West. 

Die Säule, an der zwei Autos 

gleichzeitig geladen werden 
können, be� ndet sich in der Ein-
mündung der Max-Planck-
Straße gegenüber des Tegut 
Marktes. Im Versorgungsgebiet 
der ENTEGA AG wurden insge-
samt acht Schnellladesäulen 

errichtet. „Die Anzahl der Lade-
vorgänge an unseren bestehen-
den Ladesäulen in Weiterstadt 
haben sich bereits von 2020 auf 
2021 mehr als verdoppelt, wir 
sind daher sehr zufrieden, dass 
wir in Weiterstadt eine der 

Schnellladesäulen erhalten ha-
ben“, berichtet Bürgermeister 
Ralf Möller. Weitere Ladesäulen 
� nden sich in Gräfenhausen am 
Sportplatz und am Postplatz so-
wie in Weiterstadt am Medien-
schiff und am Friedhof. (PS)

PRÄSENTIEREN DEN SCHNELL-LADER – Marco Mitsch (Regionalstellenleiter e-netz), Tim Tolksdorf (Projektleiter im Regio-
nalmanagement) und Bürgermeister Ralf Möller (von links nach rechts).  (Foto: F. Hamm) 

WEITERSTADT – Immer don-
nerstags zwischen 10.00 und 
12.00 Uhr � nden Interessierte 
beim Nähtreff Beratung und Un-
terstützung rund um das Thema 
Nähmaschinen, Nähen von Klei-

dung, Heimtextilien, aber auch 
Taschen und mehr. Treffpunkt 
ist das Bürgerhaus Braunshardt, 
Parkstrasse 1, in Weiterstadt. 
Die eigene Nähmaschine kann 
mitgebracht werden, es sind 

aber auch Nähmaschinen vor-
handen. Stoffe und Nähzutaten 
sind mitzubringen oder können 
vor Ort zum Selbstkostenpreis 
ausgewählt werden. Die Teil-
nahme ist kostenlos und ein 

Einstieg jederzeit möglich. (PS)

Weitere Informationen gibt 
es online oder bei Renate 
Morunga-Tügend unter Tele-
fonnummer 06150 40940. 

Nähtreff der Stadt Weiterstadt neu gestartet
Wer möchte gerne Nähen lernen oder braucht Unterstützung bei individuellen Nähprojekten?
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GRIESHEIM – Das Stadtmarke-
ting der Stadt Griesheim und 
der Griesheimer Gewerbever-
ein werden am Sonntag (30. 
Oktober) von 12 bis 18 Uhr 
wieder einen Kürbissonntag in 
der Innenstadt veranstalten – 

„uff de Chaussee“. Beim Fami-
lienfest � nden Besucher*innen 
dann entlang der Wilhelm-
Leuschner-Straße, zwischen 
der Friedrich-Ebert-Straße und 
dem Platz Bar-le-Duc, dann 
wieder viele Spiel- und Unter-

haltungsangebote für Groß 
und Klein.
Griesheimer Betriebe, die mit 
einem Stand beim Kürbissonn-
tag mit dabei sein wollen, kön-
nen diesen bis 15. Oktober 
beim Gewerbeverein Griesheim 
anmelden: www.gewerbe-
griesheim.de/de/termine. (PS)

Weitere Infos zum Kürbis-
sonntag gibt es online hier: 
www.kuerbissonntag-gries-
heim.de

Sie bekommen 
keine Zeitung, sie 

kommt zu spät oder 
sie ist unbrauchbar?
Ihr Ansprechpartner 

bei Problemen 
mit der 

Zeitungszustellung!

Telefon Vertrieb:  

06104-49700
Mail: zustellung@

egro-direktwerbung.de

Beilagenhinweis
In der heutigen Ausgabe 

� nden Sie 
folgende Beilagen:

Edeka, Marktkauf, 
Alldrink, LIDL, 
Netto, Norma.
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Über 100 JahreÜber 100 Jahre

Polstern u. Neubeziehen
in eigener Werkstatt
Möbel- u. Dekostoffe

Polstermöbel & Deko e. K.
Bessunger Str. 33–35, DA
Telefon 06151/63573
Mo.–Fr. 9–12 u.14–17Uhr, Sa. n. Vereinb.

P
im
Hof

Wallner • Raumausstattermeister
Restaurator im Raumausstatterhandwerk

®

Erscheinungsweise: 
wöchentlich samstags kostenlos an alle 
Haushalte in Weiterstadt, Griesheim, 
Gräfenhausen, Schneppenhausen, 
Braunshardt, Riedbahn sowie an diversen 
Auslagestellen
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Projekte 
gefunden 

Mitstreiter gesucht

GRÄFENHAUSEN – Das DRK 
Gräfenhausen-Schneppen-
hausen hatte kürzlich einen 
Hilferuf gestartet, um eine 
Au� ösung des Ortsvereins zu 
vermeiden.

Am 17. September kamen er-
freulicherweise einige Men-
schen, die ihr Interesse zeigten 
und den OV unterstützen 
möchten. Projekte wie Sport 
und Abenteuer für Kinder und 
Jugendliche, Aufbau eines Se-
cond Hand und Repair-Ladens, 
eine Altersabteilung zum regen 
Austausch und Therapiehunde 
sind Ideen, die es jetzt gilt aus-
zuarbeiten und umzusetzen. 
Hierfür ist das DRK für jede 
Hand, für jeden kreativen Kopf 
sehr dankbar.
„Kommt und weckt den einst 

sehr aktiven Ortsverein wieder 
zum Leben. Kommt am 22.Ok-
tober um 14 Uhr ins Bürgerhaus 
– Empore in Gräfenhausen, 
Schlossgasse 15” ruft das DRK in 
einer Meldung auf.  (GB)

Probe-
bohrungen 

Nicht gleichzusetzen 
mit Baubeginn

WEITERSTADT – In einer Pres-
semitteilung und Wurfsen-
dungen weist die Deutsche 
Bahn aktuell auf erhöhten 
Lärm aufgrund Probebohrun-
gen hin. 

Diese Bohrungen müssen ge-
macht werden um das Planfest-
stellungsverfahren für die von 
der Bahn bevorzugte Trassen-
führung der ICE Neubaustrecke 
ordnungsgemäß durchzufüh-
ren. Die ist nicht gleichzusetzen 
mit einem eventuellen Baube-
ginn. Die Stadt Weiterstadt 
setzt sich weiterhin dafür ein, 
die von Seiten der Bahn ge-
plante Trassenführung zu ver-
hindern. (PS)

WEITERSTADT – Aufgrund 
von beengten Verhältnissen 
im Kreuzungsbereich L3113/
Schneppenhäuser Straße kön-
nen die Linien X14 und X15 
von Mörfelden-Walldorf kom-
mend nicht in Richtung Grä-
fenhausen abbiegen.

Deshalb fahren diese Linien ab 
sofort in Richtung Darmstadt 
auch über die Frankfurter 
Straße eine Umleitung sodass 
die Haltestelle Schneppenhäu-
ser Straße nicht angefahren 
werden kann.
 (PS)

da_2022_500_185/1011138_mm

Der Herbst ist da! Kühle Außen-
temperaturen, trockene Heizungs-
luft und häufi ges Händewaschen 
können die empfi ndliche Haut 
an den Händen schnell austrock-
nen. Grund dafür ist oft eine 
geschwächte Hautschutzbarriere, 
die durch den Feuchtigkeitsver-

lust mit roten Fin-
gerknöcheln und 
schuppigen Haut-
stellen reagiert. 
Die PAEDIPROTECT 
Handcreme enthält 
hochwertige Inhalts-
stoffe, die die Haut 
lang anhaltend mit 
einer Extraportion 
Pfl ege versorgen. 

Bio-Kamillenextrakt wirkt hautberu-
higend, Ceramide regenerieren die 
Hautschutzbarriere und Squalan
verhindert das Austrocknen. 

Jetzt deutschlandweit bei dm erhältlich:

PAEDIPROTECT Handcreme pfl egt 
kleine & große Hände intensiv 

Die innovative Rezeptur ist 
parfümfrei, vegan und frei 
von Mikroplastik. Da die 

PAEDIPROTECT Handcreme
extra schnell einzieht und keinen 

Film hinterlässt, ist sie nicht nur bei 
Kindern, sondern auch bei 
Erwachsenen sehr beliebt! 

Die PAEDIPROTECT Handcreme
pfl egt intensiv und begleitet so die 
ganze Familie zuverlässig durch 
die kalte Jahreszeit. Erhältlich bei 
dm-drogerie markt GmbH & Co. KG
sowie online unter paediprotect.de.

ANZEIGE Kürbissonntag in Griesheim
Ein Familienfest in der Innenstadt

Buslinien X14 und X15 
Geänderte Streckenführung

DEN LETZTEN KÜRBISSONNTAG gab es in Griesheim im Jahr 2019.  (Foto: Stadt Griesheim)

Energiewende
jetzt!
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Deutsche Umwelthilfe e.V. |  Fritz-Reichle-Ring 4 
Tel. 07732 9995-0 | info@duh.de | l.duh.de/foerdern

Bitte unterstützen Sie uns – werden Sie Fördermitglied!

anzeigen@
combi-medien.de
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zusammengegencorona.de bmg.bund
bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit
bundesgesundheitsministerium

Stand 

25. September 
2022

(English, , Türkçe, Русский) für weitere Informationen, 

kostenfrei

116 117 und 0800 0000837

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Was wir wissen

  Bundesgesundheitsminister 
  Prof. Dr. Karl Lauterbach  

Quelle: BMG

Quelle: BMG

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder 
vermehrt in Innenräumen auf und die Ansteckungsgefahr ist er-
höht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen vor allem 
gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Corona-
virus geschützt werden.

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir tun können

Im öffentlichen Fernverkehr 
gilt eine FFP2-Maskenpflicht. 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
Tragen einer Maske entgegensteht, sowie 
für in den jeweiligen Einrichtungen be-
handelte, betreute, untergebrachte oder 
gepflegte Personen in den für ihren dauer-
haften Aufenthalt bestimmten Räumlich-
keiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, 
für Personen, die aus medizinischen Grün-
den keine Maske tragen können, sowie für 
gehörlose und schwerhörige Menschen 
und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.

Quelle: BMG

Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
einrichtungen, Heime der Jugendhilfe)
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„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.

Quelle: BMG

Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
einrichtungen, Heime der Jugendhilfe)
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Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder 
vermehrt in Innenräumen auf und die Ansteckungsgefahr ist er-
höht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen vor allem 
gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Corona-
virus geschützt werden.

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir tun können

Im öffentlichen Fernverkehr 
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Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.
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handelte, betreute, untergebrachte oder 
gepflegte Personen in den für ihren dauer-
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für Personen, die aus medizinischen Grün-
den keine Maske tragen können, sowie für 
gehörlose und schwerhörige Menschen 
und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.
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Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
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vermehrt in Innenräumen auf und die Ansteckungsgefahr ist er-
höht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen vor allem 
gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Corona-
virus geschützt werden.

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir tun können

Im öffentlichen Fernverkehr 
gilt eine FFP2-Maskenpflicht. 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
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* Behandelte, betreute, untergebrachte 
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pflicht gilt für den Zutritt zu 
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ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*
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Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder 
vermehrt in Innenräumen auf und die Ansteckungsgefahr ist er-
höht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen vor allem 
gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Corona-
virus geschützt werden.

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir tun können

Im öffentlichen Fernverkehr 
gilt eine FFP2-Maskenpflicht. 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
Tragen einer Maske entgegensteht, sowie 
für in den jeweiligen Einrichtungen be-
handelte, betreute, untergebrachte oder 
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ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
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pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.
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Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder 
vermehrt in Innenräumen auf und die Ansteckungsgefahr ist er-
höht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen vor allem 
gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Corona-
virus geschützt werden.

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir tun können

Im öffentlichen Fernverkehr 
gilt eine FFP2-Maskenpflicht. 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
Tragen einer Maske entgegensteht, sowie 
für in den jeweiligen Einrichtungen be-
handelte, betreute, untergebrachte oder 
gepflegte Personen in den für ihren dauer-
haften Aufenthalt bestimmten Räumlich-
keiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, 
für Personen, die aus medizinischen Grün-
den keine Maske tragen können, sowie für 
gehörlose und schwerhörige Menschen 
und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.
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Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
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beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
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Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder 
vermehrt in Innenräumen auf und die Ansteckungsgefahr ist er-
höht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen vor allem 
gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Corona-
virus geschützt werden.

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir tun können

Im öffentlichen Fernverkehr 
gilt eine FFP2-Maskenpflicht. 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
Tragen einer Maske entgegensteht, sowie 
für in den jeweiligen Einrichtungen be-
handelte, betreute, untergebrachte oder 
gepflegte Personen in den für ihren dauer-
haften Aufenthalt bestimmten Räumlich-
keiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, 
für Personen, die aus medizinischen Grün-
den keine Maske tragen können, sowie für 
gehörlose und schwerhörige Menschen 
und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.
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Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
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entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
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Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder 
vermehrt in Innenräumen auf und die Ansteckungsgefahr ist er-
höht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen vor allem 
gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Corona-
virus geschützt werden.

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir tun können

Im öffentlichen Fernverkehr 
gilt eine FFP2-Maskenpflicht. 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
Tragen einer Maske entgegensteht, sowie 
für in den jeweiligen Einrichtungen be-
handelte, betreute, untergebrachte oder 
gepflegte Personen in den für ihren dauer-
haften Aufenthalt bestimmten Räumlich-
keiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, 
für Personen, die aus medizinischen Grün-
den keine Maske tragen können, sowie für 
gehörlose und schwerhörige Menschen 
und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.

Quelle: BMG

Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
einrichtungen, Heime der Jugendhilfe)
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Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
Tragen einer Maske entgegensteht, sowie 
für in den jeweiligen Einrichtungen be-
handelte, betreute, untergebrachte oder 
gepflegte Personen in den für ihren dauer-
haften Aufenthalt bestimmten Räumlich-
keiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, 
für Personen, die aus medizinischen Grün-
den keine Maske tragen können, sowie für 
gehörlose und schwerhörige Menschen 
und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.
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Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
einrichtungen, Heime der Jugendhilfe)
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den keine Maske tragen können, sowie für 
gehörlose und schwerhörige Menschen 
und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.
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Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
einrichtungen, Heime der Jugendhilfe)
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pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.

Quelle: BMG

Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
einrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

www.zusammengegencorona.de
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Wir wachsen und suchen ab sofort

Gebietsbetreuer (m/w/d)

Sie sind:
■ mobil mit eigenem PKW und 
   übers Handy erreichbar 
■ gerne unterwegs und haben 
   Spaß am Umgang mit 
   Menschen
■ durchsetzungsstark bei stets 
   freundlichem Auftreten

Wir bieten:
■ Lukrativen Nebenverdienst (auf 
   geringfügiger Basis)
■ Dauerhafte Beschäftigung bei 
   weitestgehend freier Zeiteinteilung
■ Sicherheit eines zuverlässigen 
    Arbeitgebers
■ Solide Einarbeitung
■ Firmenhandy
■ Einsatzgebiet in Wohnsitznähe

Bewerben Sie sich hier:
info@egro-direktwerbung.de oder anrufen unter
Tel.: 0 61 04 / 49 70-0

Weitere lnfomationen unter: www.egro-direktwerbung.de

Zusatzjob ideal für
• Aktive Hausfrauen
• Mobile Rentner
• Selbstständige im AD
• alle die ein Auto haben

Egro-Direktwerbung GmbH 
Bieberer Straße 137 - 63179 Obertshausen

Kein Taschengeld mehr?

Kein Problem!

Für Jugendliche ab 13 Jahren.

Bewirb Dich jetzt unter

06104/4970835

oder per Whatsapp

06104/49700

Wir suchen ProsPektverteiler

in Darmstadt

Sport
Spitzenzweiter

Ein hart erkämpfter Sieg in 
Paderborn bringt die Lilien 
auf Tabellenplatz zwei. „21 
Punkte aus 10 Spielen, dazu 
im Pokal eine Runde weiter, 
damit sind wir schon zufrie-
den”, verriet Marcel Schu-
hen im Anschluss, um dann 
direkt hinterherzuschieben: 
„Aber jetzt kommen noch 
ganz tolle Aufgaben bis zur 
Winterpause. Darauf freuen 
wir uns sehr.” Mit den Spie-
len gegen Düsseldorf, in 
Karlsruhe und dem Pokaldu-
ell gegen Bundesligist Mön-
chengladbach stehen gleich 
drei Highlights im Terminka-
lender für die kommenden 
Tage.  (sv98 / as)

Foto: Arthur Schönbein       

DARMSTADT – Von August bis 
Dezember 2020 wurden an 
vier Straßenabschnitten am 
Roßdörfer Platz, am Steuben-
platz, in der Neckarstraße 
und in der Zeughausstraße 
Verkehrsversuche eingerich-
tet. 

Jetzt soll ein weiterer Ver-
kehrsversuch in einem Teilab-
schnitt der Eschollbrücker 
Straße zwischen Donnersber-
gring und Groß-Gerauer Weg 
umgesetzt werden, der 2020 
bereits mitgeplant war, aber 
wegen Bauarbeiten nicht 
durchgeführt konnte. Dies hat 
der Magistrat in seiner jüngs-

ten Sitzung zur Kenntnis ge-
nommen.
Die Fahrstreifenbreiten für den 
Rad- und Kfz-Verkehr entspre-
chen in der Eschollbrücker 
Straße im Abschnitt zwischen 
Donnersbergring und Groß-
Gerauer Weg nicht dem Stand 
der Technik und stellen eine 
Aneinanderreihung von Unter-
schreitungen der Regelmaße 
dar. Der Radfahrstreifen soll da-
her im Zuge des Verkehrsversu-
ches von 1,40 Meter (und ohne 
Sicherheitstrennstreifen zum 
Parken) auf 2,30 Meter nutz-
bare Breite zuzüglich eines bau-
lichen Schutzes, ähnlich wie in 
der Neckarstraße verwendet, 

verbreitert werden. Diese Um-
verteilung geht zulasten von 16 
Pkw-Stellplätzen auf der Nord-
seite.
Um den Gehwegbereich auf der 
Südseite zu verbreitern und 
auch dort die sogenannte 
„Dooring-Gefahr“ durch sich 
öffnende Autotüren für den 
Radverkehr abzustellen, wird 
der Radverkehr auch hier ab-
schnittsweise geschützt auf 
dem ehemaligen Parkstreifen 
geführt und der Gehweg von 
1,70 Meter auf 3,25 Meter ver-
breitert. Dafür entfallen 10 
Pkw-Stellplätze auf der Süd-
seite. Wie in den anderen Ver-
kehrsversuchen auch, werden 

die Markierungen in der Farbe 
Gelb ausgeführt. Mit dem Ver-
such soll im Laufe des Jahres 
2023 begonnen werden. Der 
Versuchszeitraum umfasst, wie 
auch bei den anderen Versu-
chen, ein Kalenderjahr. In die-
sem Zeitraum werden die Ver-
änderungen evaluiert. 
Da an den Fahrbeziehungen 
keine Änderungen erfolgen, 
umfasst die Evaluation lediglich 
die Auswirkungen durch den 
Entfall der Parkstände und 
mögliche Verlagerungen des 
Parksuchverkehrs. Die Anwoh-
nenden werden über die Maß-
nahmen im Vorfeld informiert.
 (PS/Evi)

WEITERSTADT – Von Donners-
tag, dem 6. Oktober bis Sams-
tag, dem 8. Oktober wird es 
im LOOP5 in verschiedenen 
Mall- und Shop� ächen, sowie 
auf der Foodlounge im 2. OG 
ausgewiesene Messestände 
geben, wo sich namenhafte 
Firmen präsentieren und über 
Ausbildungsmöglichkeiten 
informieren.

Die Schirmherrschaft über die 
Job- und Ausbildungsbörse im 
Loop5, präsentiert von dem 
Netzwerk „Made in Südhes-

sen“ und LOOP5, übernimmt 
Vize- Landrat und Schuldezer-
nent Lutz Köhler. Er wünscht 
allen interessante Einblicke auf 
der Job- und Ausbildungs-

messe und bedankt sich bei 
allen Beteiligten für ihr Enga-
gement.
So werden unter anderem 
ENTEGA, IHK, die Agentur für 

Arbeit sowie die Kreishand-
werkerschaft Darmstadt-
Dieburg mit Messeständen, 
Vortragsprogrammen und 
weiteren interessanten Ange-
boten vor Ort sein. 
Darüber hinaus werden die 
weiterführenden Schulen in 
Darmstadt und dem Landkreis 
Darmstadt-Dieburg eingela-
den, die Veranstaltung zu be-
suchen. 
An allen Tagen gibt es interes-
sante öffentliche Vorträge, die 
ohne Voranmeldung besucht 
werden können.  (PR)

Job- und Ausbildungsbörse im LOOP5 
Informationen und Vorträge – ohne VoranmeldungDARMSTADT – „Seelenvulkan 

– Roman einer Depression“ 
heißt das neue Buch der 
Darmstädter Journalistin 
Jutta Sybille Schütz, das beim 
Ulrich Diehl Verlag (UDVM) 
erschienen ist. 

Die Autorin wird es auf der 
Frankfurter Buchmesse vorstel-
len am Donnerstag, 20. Okto-
ber, 14 Uhr am Stand der „Lite-
ratur in Hessen“, Stand Nr. D 106 
in Halle 3.1. 
Zwei Publikumslesungen sind in 
Darmstadt vorgesehen: in der 
Kreuzkirche Arheilgen (Jakob-
Jung-Str. 29) am Donnerstag, 27. 
Oktober ab 19.30 Uhr und im 
Frauenzentrum (Emilstraße 10) 

am Donnerstag, 24. November, 
ab 19 Uhr. (NG)

Aus dem Tabu ans Licht

JUTTA SYBILLE SCHÜTZ.
(Foto: privat)

Rad-Verkehrsversuch in der Eschollbrücker Straße 

Seelenvulkan
Roman einer Depression
Jutta Sybille Schütz

Ju
tt

a 
Sy

bi
lle

 S
ch

üt
z

Ju
tt

a 
Sy

bi
lle

 S
ch

üt
z

  
Se

el
en

vu
lk

an
Se

el
en

vu
lk

an
  

Vera liebt Vulkane, seitdem sie im Pedregal, einem Stadtteil von 
Mexico City in einem alten Lavafeld, aufgewachsen ist. Als mutige 
Vulkanologin erforscht sie später die explosiven Urgewalten bis 
ihr ein Ausbruch des Popocatépetl zum Verhängnis wird. Nach 
ihrer Rettung kann sie sich nicht an Details erinnern. Was genau 
geschah am wütenden Vulkan? Trägt sie Schuld am Tod anderer 
Menschen? Nach Deutschland zurückgekehrt, landet sie in der 
Psychiatrie. Diagnose: schwere Depression. Nichts geht mehr, sie 
fühlt sich selbst wie  ein erstarrter Vulkan, der manchmal wieder 
ausbricht, in manischen Phasen. Wer und was kann ihr helfen, aus 
diesem Höllenkrater wieder auszubrechen? 

Ein spannender Roman zum Thema Depression, der hinter gleich- 
sam versteinerte Fassaden von Betroffenen blickt und damit Ver-
ständnis wecken will – auch für verzweifelte Angehörige. 

ISBN 978-3-9815937-8-5

Ulrich Diehl Verlag 
und Medienservice GmbH
Erstausgabe September 2022
Softcover 19,80 Euro

Jutta Sybille Schütz wuchs in Darmstadt auf. Sie 
studierte Politikwissenschaft, Soziologie und  Völ-
kerkunde in Tübingen und promovierte in Mainz. 
Danach arbeitete sie als freie Journalistin, Autorin 
und Lektorin von Reiseführern. Ausgedehnte Re-
cherche-Reisen führten sie vor allem nach Mexiko. 
Mit diesem Buch legt sie ihren ersten Roman vor. 
Sie lebt heute wieder in Darmstadt und geht für 
Radio Darmstadt auf Sendung. 

9    783981    593785

Seelenvulkan - Final.indd   1Seelenvulkan - Final.indd   1 07.09.2022   08:16:42

Buch 

Tipp!

236 Seiten 
Softcover

19,80 Euro

Tipp!Tipp!Tipp!

SSeelenvulkaneelenvulkan
RRoman einer Depressionoman einer Depressionoman einer Depression
JJutta Sybille Schützutta Sybille Schütz

SSeelenvulkaneelenvulkan

Tipp!Tipp!Tipp!

236 Seiten 
Softcover

19,80 Euro

Ulrich Diehl Verlag  •  Marktplatz 3, Darmstadt  •  info@udvm.de

Ex-Lilienkapitän und Ehrenspielführer Aytaç Sulu und Peter 
Erbach vom Autohaus Iser Riedstadt treten außer Konkur-
renz gegen die Leser an.
Zu tippen sind Spiele der hessischen Kultmannschaften 
Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt! 
Es gibt attraktive Preise zu gewinnen. Der beste Tipper eines 
jeden Monats wird belohnt. 

Tippen Sie die nächsten Spielpaarungen: 

SV Darmstadt 98  –  Fortuna Düsseldorf

VfL Bochum  –  Eintracht Frankfurt

Jetzt tippen auf www.gerauer-rundblick.de 
oder E-Mail an tippspiel@gerauer-rundblick.de

Aytaç Sulu 
Lilienlegende

Peter Erbach
Autohaus Iser Riedstadt

1:1 3:0

1:3 0:5

A U T O H A U S  I S E R  R I E D S TA D T  T I P P S P I E L

Tippen und tolle 

Preise gewinnen!

Die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt ohne Gewähr. Der Teilnehmer ist 
damit einverstanden, dass im Falle eines Gewinns sein Name sowie Wohn-
ortangabe veröffentlicht werden. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel er-
klärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass personenbezogene Da-

ten für die Dauer und zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des 
Gewinnspiels gespeichert werden. Er stimmt zu, die Daten an Dritte, wel-
che mit der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels beauftragt 
sind, zu diesem Zwecke weiterzuleiten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Tipps können bis jeweils 60 Minuten vor Anpfiff abgegeben werden.
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Für die Migräne-Prophylaxe gibt es be-
reits eine Reihe von verschreibungs-
pflichtigen Medikamenten wie z. B. 

Beta-Blocker. Zwei Studien1,2 zeigen: Der 
Mineralstoff Magnesium kann eine nicht 
verschreibungspflichtige, nebenwirkungs-
arme Alternative sein! 

Magnesium überzeugt 
Migränepatienten erhielten in einer der Stu-
dien1 hochdosiertes Magnesium (2 x täglich 
300 mg) oder ein Scheinmedikament (Pla-
cebo). Das Ergebnis: nach 9–12 Wochen

1. Peikert, A., Wilimzig, C., Köhne-Volland, R. (1996). Prophylaxis of migraine with oral magnesium: results from a prospective, multi-center, placebo-controlled and double-blind randomized study. Cephalalgia, 16(4), 257-263. https://doi.org/10.1046/j.1468-2982.1996.1604257.x. 2. Veronese, N., Demurtas, 
J., Pesolillo, G., Celotto, S., Barnini, T., Calusi, G., Caruso, M. G., Notarnicola, M., Reddavide, R., Stubbs, B., Solmi, M., Maggi, S., Vaona, A., Firth, J., Smith, L., Koyanagi, A., Dominguez, L., Barbagallo, M. (2020). Magnesium and health outcomes: an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses 
of observational and intervention studies. Eur J Nutr, 59(1), 263-272. https://doi.org/10.1007/s00394-019-01905-w. 3. https://dmkg.de/therapie-empfehlungen/migraene, aufgerufen am 18.08.2022. 4. https://www.medical-tribune.de/medizin-und-forschung/artikel/bei-migraene-auf-den-magnesium-
gehalt-achten, aufgerufen am 06.09.22. 5. https://awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/030-057l_S1_Migraene-Therapie_2020-12.pdf, Seite 32, aufgerufen am 19.08.2022
Biolectra® Magnesium 300 mg Kapseln. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Verzehrsempfehlung: 1 x täglich 1 Kapsel mit reichlich Flüssigkeit schlucken. Stand: September 2021

hatte die Häufigkeit der Migräneattacken 
bei den Teilnehmern, die Magnesium ein-
nahmen, um fast die Hälfte abgenommen! 
Auch die Anzahl der Tage mit 
Migräne sowie der Verbrauch 
von Medikamenten zur Be-
handlung der Attacken selbst 
konnte gesenkt werden. Zu ähnlichen Resul-
taten kommen die Autoren einer Studien-
zusammenfassung zum Thema Magnesium 
und Gesundheit: „(…) die Gabe von Mag-
nesium ist dazu in der Lage, Migräne-
attacken zu verringern.“2 Dazu passt, dass 
schon seit längerem ein Zusammenhang 
von Migräne und Magnesiummangel ver-
mutet wird4: Denn häufig haben Migräne-
patienten weniger Magnesium im Blut als 
Gesunde!

Die Deutsche Migräne- 
und Kopfschmerzgesell-
schaft e.V. (DMKG) geht 
von „350 000 Migräne-
anfällen täglich“ aus.3

Wieviel Magnesium kann zur 
Vorbeugung eingenommen werden?
Gemäß der Deutschen Gesellschaft für 

Neurologie (DGN) und der 
Deutschen Migräne- und Kopf-
schmerzgesellschaft (DMKG) 
werden zur Migräneprophy-

laxe 2 x täglich 300 mg Magnesium empfoh-
len. Zu Beginn sollte die Dosierung langsam 
gesteigert werden.5

Erhältlich in Ihrer Apotheke:

Magnesium

2 x 300 mg

Biolectra® MAGNESIUM 
300 mg Kapseln 

Magnesiumspeicher werden aufgefüllt

 Kleine Kapsel, leicht zu schlucken

 Vegan & frei von Zusatzstoffen

Packungsgrößen: 20 St., 40 St., 100 St.Packungsgrößen: 

Fazit: Es gibt überzeugende Hinweise, 
dass Magnesium die Häufigkeit 
von Migräneattacken senken kann. 
Denken Sie also zur Vorbeugung 
von Migräne an den Einsatz von 
Magnesium!

Studien zeigen1,2: Magnesium kann 
Migräneattacken vorbeugen
Migräne ist eine der häufigsten Kopfschmerzformen. Die Betroffenen leiden unter Attacken heftiger 
meist einseitiger pulsierend-pochender Kopfschmerzen, oft begleitet von Übelkeit, Erbrechen, 
Lärm- und Lichtempfindlichkeit. Dabei quälen Patienten nicht nur die akuten Beschwerden, 
sondern auch die Sorge vor der nächsten Attacke. Studien zeigen, dass die Häufigkeit von 
Migräneattacken durch die Einnahme von Magnesium reduziert werden kann.

der Migränekiller!
Magnesium:

* Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei.

Anzeige

Kilometerstand 43.850 km
Erstzulassung  07.08.2019
Leistung  110 kW/ 150 PS
Farbe  Fusion-Rot
Getriebe  Handschaltung
Kraftstoffart  Benzin

Preis 19.990,-€

Ausstattung:
• Klimaautomatik • Bordcomputer • Navigationssystem • Lichtsensor • Sitz-
heizung • Einparkhilfe vorn + hinten  • Allrad • Sportlenkrad

Dacia Duster 1.3 TCe Adventure MINI Cooper Cabrio 1.6

Kilometerstand 9.987 km
Erstzulassung  04.08.2021
Leistung  77 kW/ 105 PS
Farbe  Deluxeweiss
Getriebe  Automatik
Kraftstoffart  Benzin

Preis 32.990,- €

Ausstattung:
• Panoramadach elektr. • 2-Zonen-Klimaautomatik • Lichtsensor • Naviga-
tionssystem • Bordcomputer • Notrufsystem • Einparkhilfe vorn + hinten 

– Anzeige –•  K O M P E T E N T 
•  F R E U N D L I C H 
•  Z U V E R L Ä SS I G

GEBRAUCHTWAGENMARKT BEI ISER -  Mehr als 120 Gebrauchtwagen warten auf Sie!

Besuchen Sie auch 
unsere Website

Kia ceed Sportswagon 1.6 PHEV BMW 320 Ci Cabrio
Kilometerstand 21.405 km
Erstzulassung  29.05.2002
Leistung  125 kW/ 170 PS
Farbe  Black Sapphire
Getriebe  Automatik
Kraftstoffart  Benzin

Preis 19.990,- €

Ausstattung:
• Lichtsensor • Klimaautomatik • Sitzheizung • Bordcomputer • Einparkhilfe 
hinten • Tempomat • Sportfahrwerk  • Tiptronic • ABS • Sportsitze • ESP

Kilometerstand 78.225 km
Erstzulassung  16.03.2015
Leistung  90 kW/ 122 PS
Farbe  Midnight Black
Getriebe  Handschaltung
Kraftstoffart  Benzin

Preis 14.990,-€

Ausstattung:
• Panoramadach elektr. • Klimaautomatik • Navigationssystem • Sitzheizung 
• Einparkhilfe hinten • Sportfahrwerk • Leichtmetallfelgen • Lichtsensor

WWW.AUTOHAUSISER.DE       06158 822450       Griesheimer Straße 33    Riedstadt-Wolfskehlen

Eltern-Informationsabend
„Pubertät – Von der Erziehung zur Beziehung“

WEITERSTADT – Erst Himmel-
hochjauchzend und dann zu 
Tode betrübt.

Zicken-Mädchen, Testosteron-
Helden und Steinzeit-Eltern. 
Die Natur schafft in der Puber-
tät die Grundlagen, dass un-
sere Kinder erwachsen wer-
den, aber sie sind es noch 
lange nicht. Pubertät ist eine 
große Herausforderung – so-
wohl für die Heranwachsenden 
als auch für deren Eltern. Be-
gleitet ist diese Zeit häu
 g von 
Kon	 ikten und Stimmungs-
schwankungen. 
Was kann ich tun, um im har-
monischen Dialog und Aus-

tausch mit meinem Kind zu 
bleiben? Wie kann ich mich als 
Mutter oder Vater stärken, da-
mit ich dem nächsten Wutanfall 
gelassener begegnen kann?
Daher möchte das DRK Weiter-
stadt im Rahmen seines Famili-
enbildungsprogrammes am 
Donnerstag, 20. Oktober, um 
19.30 Uhr interessierte Eltern zu 
einem Informationsabend ins 
DRK-Zentrum „Storchennest“, 
Otto-Wels-Straße 1 in Weiter-
stadt einladen. Die Teilnahme 
ist kostenlos, bedarf aber einer 
vorherigen Anmeldung bei Lilo 
Beck, 06150 2050 oder unter 
familienbildung@drk-weiter-
stadt.de (DRK)

WEITERSTADT – Im Alter von 
zirka 10 Jahren beginnt bei 
den Kindern die sogenannte 
Vorpubertät. 

Oft kennen sie sich dann selbst 
nicht mehr, dass Gefühlschaos 
und die körperliche Verände-
rungen kommen dazu. Erst gut 
gelaunt, und in der nächsten 
Sekunde braut sich ein Gewitter 
zusammen. Viele Jugendliche 
haben Schwierigkeiten ihre Ge-

fühle zu erkennen und vor al-
lem anderen gegenüber zu 
äußern. Dann stellt sich oft die 
Frage: Darf ich mich als Kind/
Jugendlicher ausprobieren? 
In diesem neuen Kurs des DRK 
Weiterstadt wird Kindern und 
Jugendlichen im Alter zwischen 
10 und 14 Jahren Möglichkeiten 
vorgestellt mit unterschiedlichen 
Methoden sich selber wieder ein 
Stück kennenzulernen, die Ver-
änderung im Körper wahrzuneh-

men und allen Gefühlen einen 
geordneten Platz zu geben. Sie 
werden dabei unterstützt ihre 
Gefühlslage zu erkennen, sie an-
zunehmen und sie nicht als 
„schlecht“ anzusehen. Mit die-
sen Mitteln ausgerüstet, können 
sie gestärkt in ihren Alltag gehen. 
Geleitet wird der Kurs von Su-
sanne Bitter (Gestaltberaterin, 
Dipl. Sozialpädagogin und Er-
zieherin). Er 
 ndet an zwei 
Samstagen am 15 und 22. Okto-

ber jeweils von 10 bis 13 Uhr im 
DRK-Zentrum „Storchennest“, 
Otto-Wels-Straße 1 in Weiter-
stadt statt. Der Kurs wird geför-
dert durch das Aktionspro-
gramm „Aufholen nach Corona 
für Kinder und Jugendliche“ 
vom Amt für Soziales und Prä-
vention des Landkreises Darm-
stadt-Dieburg. Anmeldung und 
Information bei Lilo Beck 06150 
2050 oder bei Susanne Bitter 
Handy 0176 75055007. (DRK)

Emotionale Stärkung von Kindern und Jugendlichen in ihrem Alltag

WEITERSTADT – Für den Digi-
tal Standort I konnten neue 
Tutoren gewonnen werden. 
Nun fehlt es an interessierten 
Seniorinnen und Senioren, 
die gerne zum Treffen kom-
men möchten, um Neues ken-
nenzulernen, bereits beste-
hendes Wissen aufzufrischen 
oder um mit den Tutoren in 
eine fachliche Diskussion ein-
zusteigen. 

Es ist keine Anmeldung erfor-
derlich, einfach vorbeikommen 
und gleich mitmachen. Eigene 

Geräte (Laptop, Tablet, Smart-
phone) können gerne mitge-
bracht werden, um vor Ort 
gleich zu probieren. Der Senio-
rentreff verfügt über eigene 
Laptops und Tablets, sodass 
auch Interessierte ohne diese 
Geräte im Treff üben und ler-
nen können. Die wöchentlichen 
Treffen 
 nden statt im Senio-
rentreff, Carl-Ulrich-Straße 9-11 
in Weiterstadt, jeweils donners-
tags von 14:00 Uhr bis 16:00 
Uhr. Weitere Informationen 
unter der Telefonnummer 
06150/4001010. (PS)

Digital aktiv Standort I
Für interessierte Seniorinnen und Senioren 

LOKALANZEIGER
anzeigen@combi-medien.de
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10 Jahre Optik Seitenblick
Brillen in allen Qualitätsstufen und Farben

WEITERSTADT (BT). im Leben 
von Optikmeisterin Dagmar 
Schwind und Geschäftsführer 
Friedhelm Christiner ging es 
fast immer um Brillen. Kennen-
gelernt hat sich das Paar beim 
Brillenkauf. Und weil Valen-
tinstag war und die Optikerin 
sich super viel Mühe gemacht 
hatte, brachte er einen Blumen-
strauß mit zum Termin. Am 
Abend wurde gemeinsam zum 
Essen gegangen. Der Rest ist 
gemeinsame Geschichte. Sohn 
Tobias startet gerade ins zweite 
Optiker-Lehrjahr. Als Familien-
unternehmen sind sie so auch 
für die Zukunft gut aufgestellt. 
Ergänzt wird das Team zurzeit 
durch die Integrationsprakti-
kantin, die auf die Ausbildung 
als Optikerin vorbereitet wird.

Das Jubiläum – 10 Jahre

Anfang Oktober vor 10 Jah-
ren machte Optikermeisterin 
Schwind sich mit ihrem Part-
ner in der Kaufland Passage 
in Weiterstadt selbstständig. 
Christiner kümmert sich von 
Anfang an um Einkauf, Mar-

keting, EDV, Verwaltung und 
Co, so dass die Optikerleistung 
maximal zum Zuge kam und 
kommt. Mancher Kunde fragt 
nach ihr und kommt gerne wie-
der, wenn sie wieder da ist. Die 
Kundenbindung über 10 Jahre 
hat sich wunderbar entwickelt. 
Die Beratung als Optikerin ist 
bei ihr immer Typberatung und 
feinstes Optikerwissen in Kom-
bination.

Die Basis

Mit einer echten Werkstatt in 
der noch die Gläser vor Ort 
eingeschliffen werden können, 
zeichnet sich Optik Seitenblick 
schon immer aus. Die Kom-
bination aus den technischen 
Voraussetzungen und dem 
Wissen ist eine feste Grundla-
ge des Geschäftes. Und bevor 
überhaupt eingeschliffen wer-
den kann, liegt die Leistung 
der Augenbeurteilung – die 
sogenannte Refraktion. Mitte 
letzten Jahres entschied sich 
das Unternehmerpaar, das 
Angebot um noch eine wesent-
liche Komponente zu verbes-

sern. Es wurden 60.000 Euro in 
ein drittes und hypermodernes 
Gerät investiert, dass neben 
dem klassischen Ausmessen 

der Augen über 400 Punkte 
ansteuert und wesentlich mehr 
Werte generiert. Das bedeutet 
mehr Sicherheit für die Kun-
den und ist eine technologische 
Alleinstellung in der Region. 
Es bedeutet auch für die Kun-
den eine wesentlich schnellere 
Begleitung durch den techni-
schen Teil des Brillenkaufs. So 
bleibt mehr Zeit für die indivi-
duelle Beratung.

Die Highlights

Von Anfang an hielt Christiner 
die Augen auf, um Alleinstel-
lungmerkmale für das Opti-
kergeschäft zu haben. Kodak 
Lenses war die erste herausra-
gende Partnerschaft, um den 
Kunden besondere Leistungen 
im Bereich der Gläser bieten zu 
können. Vor fünf Jahren gelang 
es ihm, den österreichischen 
Einkaufsverband UNITED OP-
TICS als stabile und wertvolle 

Kombination zum Geschäft ver-
traglich abzusichern. Hier im 
Laden gibt es keine Ladenhüter. 
Zwei Mal im Jahr kommen die 
Anbieter und tauschen diese ge-
gen die neuesten Modelle und 
Trends aus. Durch die Koopera-
tion mit der Fachoptiker-Kette 
UNITED OPTICS ist Optik Sei-
tenblick auch marketingtech-
nisch konsequent begleitet und 
aufgestellt. Von SocialMedia bis 
Hochglanzprospekt ist alles da, 
um die Kunden gut beraten zu 
können.

Trends

Mit einer großen Palette far-
biger Brillen hat sich Optik 
Seitenblick ein spezielles 
Beratungsfeld erarbeitet. Es 
gibt Kunden, die sich immer 
wieder neu im Stil inspirieren 
lassen und die Brille als modi-
sches Accessoire nutzen. Nach 
Trends gefragt, zeigt uns die 

Optikermeisterin die Klick-
Serie, ein Brillengestell, dass 
sich mit einem magnetischen 
Vorsatz ganz schnell in eine 
Sonnenbrille mit Sehschärfe 
verwandeln lässt.

Ausblick – Jubiläumsaktion

Der Standort im Kaufland in 
Weiterstadt hat sich für das Un-
ternehmerpaar bewährt. Auch 
weiterhin wird nach Trends und 
guten Quellen geschaut. Durch 
den starken Einkaufsverband 
kann Seitenblick die angesag-
testen Marken wie Hugo Boss, 
RayBan, Oakly, ChangeMe 
sowie über 60 weitere Marken-
brillen bieten. Es stehen über 
2200 Brillen zur Auswahl.

Während des Jubiläumsmona-
tes Oktober gibt es im Optikla-
den ein besonders attraktives 
Angebot. Vorbeischauen lohnt 
sich auf jeden Fall.  Fotos: BT

Das Optik Seitenblick Team. 

Trend ist die Kombination von Sehschärfe und Sonnenbrille in einer 
mehrteiligen Lösung.  

Aufmerksamkeitsstarker 
Auftritt in der Kaufland 
Passage in Weiterstadt.  
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KODAK Network Lens
Entdecken Sie jetzt das Premium Gleitsichtglas für den 
modernen Alltag – wir beraten Sie gern!

100 % 

UV-Schutz & 

weniger Blaulicht-

strahlung

KODAK UVBlue Lens
Klares und scharfes Sehen ist für uns selbstverständlich.
KODAK UVBlue Lens filtert zudem hochenergetisches
Blaulicht und schützt vor UV-Strahlung.
Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gerne!
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Musterstr. 1 | 12345 Musterstadt
Telefon: 01 23 45 - 6 78 90
www.optik-mustermann.de
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64331 Weiterstadt · Rudolf-Diesel-Straße 26a (im Kau� and)
Tel. 06151/9574013 · www.optik-seitenblick.de

High-End-
Gläser
Paar statt € 1.198,–

nur € 499,–*

GEBURTSTAGSANGEBOT

D I E  F A C H O P T I K E R - K E T T E
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*Angebot gültig bis
zum 31.10.2022
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Innen & Außen

· Draht- und Gitterzäune
· Schiebetore · Drehkreuze
· Schranken · Türen · Pfosten
· Sicherheitszäune · Tore
· Mobile Bauzäune · Alu-Zäune
· sämtliche Drahtgeflechte
· Alu-Toranlagen · Gabionen
· auch Montagen
· auch Privatverkauf

Zäune · Gitter · tore
Draht-Weissbäcker KG
Steinstr. 46-48, 64807 Dieburg
Tel. (06071) 98810 
Fax (06071) 5161

www.draht-weissbaecker.de
E-Mail: draht@weissbaecker.de

90 km Draht und Gitter
1900 Türen und Tore am Lager

Bernhard Strahl
Inh. A. Wörl
Birkenweg 2, 64665 Alsbach-Hähnlein
Telefon 0 6257 990902
Telefax 06257 942614

    Beratung zu  
          meiner  
Eigentumswohnung? 
Dafür hab ich  
  jemanden! 

Wir vertreten Interessen von Immobilieneigen-
tümern und solchen, die es werden wollen. In 
sämtlichen Fragen rund um die Immobilie stehen 
wir unseren Mitgliedern als Ansprechpartner  
zur Verfügung. Näheres erfahren Sie unter 
www.haus-und-grund-darmstadt.de oder 
telefonisch unter 06151 17935.

Recht & Steuern     |   Vermieten & Verwalten     |    Bauen & Renovieren    |  Technik & Energie

Stefanie und Luc Löwe,
Haus & Grund-Mitglieder seit 2012

Große  Fliesenausstellung

Fachgerechte Verlegung

Individuelle Beratung

Flies die Welt, 
wie sie Dir gefällt!

Gerhart-Hauptmann-Str. 1 | 64589 Stockstadt/Rh | Telefon: 0 61 58 - 84 37 8

www.fliesen-boettiger.de

Ihr Vorteil- 
unser Konzept! 
Wir helfen Ihnen 

richtig sparen!

sowohl fabrikneu, originalverpackt als auch  
Ausstellungsstücke und Lackfehler-Geräte   

stark reduziert! 

und Importware

Einbau-Geräte

stetter-lagerverkauf.destetter-lagerverkauf.destetter-lagerverkauf.de

Abbildungen haben symbolischen Charakter. Druckfehler + Liefermöglichkeiten vorbehalten. Abgabe an Endverbraucher in handelsüblichen Mengen. 

Fabrikneue Geräte 
vor Ort kaufen 
 
und günstiger!!!*
- zu Internetpreisen -

Aussuchen
Preis vergleichen
zuschlagen

Kühlschränke ab 149,-  
Trockner ab 199,-  
Wasch- 
automaten ab 249,-
Einbaugeschirr- 
spüler ab 299,-  
Einbauherde ab 299,-  
Einbaukühlschränke ab 199,- 
Abholpreise! Vollservice gegen geringen Aufpreis.

Wir schlagen Internetpreise 
- nicht immer - aber immer öfter!!!*
* Lieferfähigkeit einzelner Produkte, Produktlinien und Fabrikate vorbehalten.

Willi Stetter e. K. 
Inhaber Willi Stetter  

Elektro-Hausgeräte 
Filiale 

63853 Mömlingen 
Obernburger Str. 13   

Tel. 0 60 22 / 20 43 26 · Fax 20 43 28 
E-Mail moemlingen@stetter-lagerverkauf.de 

Öffnungszeiten:  
Mo. - Fr. von 10 - 18 Uhr Sa. von 9 - 13 Uhr  

Hauptsitz 
64380 Roßdorf-Gundernhausen 

Hauptstr. 69  
Telefon 0 60 71 / 7 43 00 · Fax 7 43 02 

E-Mail verkauf@stetter-lagerverkauf.de 
Öffnungszeiten:  

Mo. bis Fr. 10 bis 18 Uhr, Sa. 9 bis 13 Uhr

DARMSTADT – Wie leben Ge-
� üchtete in Deutschland? Wie 
sind sie untergebracht? Diese 
und andere Fragen beschäfti-
gen und bewegen viele Men-
schen hierzulande. „Uns in 
Hessen ist eine menschwür-
dige Unterbringung wichtig. 
Das bedeutet, den Menschen 
mehr zu bieten als ein Bett 
und ein Dach über dem Kopf“, 
sagt der Gießener Regie-
rungspräsident Dr. Christoph 
Ullrich mit Blick auf die Ver-
p� egung, soziale Angebote 
und eine medizinische Grund-
versorgung. 

Das gilt für alle Standorte der 
Erstaufnahmeeinrichtung des 
Landes Hessen (EAEH) – so 
auch für die Kelley-Barracks in 
Darmstadt. Seit Juni leben hier 
wieder ge� üchtete Menschen. 
Aktuell leben rund 450 Men-
schen in der ehemaligen Ka-
serne an der Eschollbrücker 
Straße in Darmstadt, unter ih-
nen rund 100 Kinder und Ju-
gendliche. „Wir machen hier 
anständige Arbeit. Das können 
wir auch gerne zeigen“, betonte 
Regierungspräsident Dr. Chris-
toph Ullrich zu Beginn des 
Rundgangs. Seine Darmstädter 
Amtskollegin Brigitte Lindscheid 
erinnerte an die wechselvolle 
Geschichte der Kelley-Barracks, 

die 1936 von der Wehrmacht 
erbaut und später viele Jahre 
von der US Army genutzt wur-
den. 2015 zogen hier erstmals 
Flüchtlinge ein. „Ich bin froh, 
dass wir in Hessen eine klare Re-
gelung haben. Das Regierungs-
präsidium Gießen kümmert sich 
um die Erstaufnahme und wir 

als RP Darmstadt kümmern uns 
um die Verteilung der Ge� üch-
teten an die Landkreise und 
kreisfreien Städte“, sagte Brigitte 
Lindscheid. 
Bürgermeisterin Barbara Akdeniz 
unterstützte grundsätzlich, dass 
der Standort Kelley-Barracks re-
aktiviert wurde. Dennoch ist es 

ihr wichtig, dass die Menschen 
möglichst bald den Kommunen 
zugewiesen werden, um die In-
tegration zu erleichtern. Darm-
stadt leiste hier seinen Beitrag – 
über die vorgegebene Quote 
hinaus. „Darmstadt ist eine welt-
offene Stadt und hat den An-
spruch und die Verp� ichtung, 

möglichst vielen Menschen eine 
Perspektive auf ein Leben in 
Ruhe, Frieden und Demokratie 
zu geben“, betonte sie. 
Ruhig und friedlich ging es an 
diesem Septembervormittag 
auch in den Kelley-Barracks zu. 
Erwachsene und Kinder genos-
sen die Sonnenstrahlen, die 

Kleinsten wurden gerade aus 
dem Kindergarten abgeholt. 
Der ist nur eines von mehreren 
Angeboten, die Mädchen und 
Jungen, Frauen und Männer 
nutzen können. Es gibt unter 
anderem einen Kinder- und ei-
nen Jugendtreff, Sportange-
bote wie Fußball, Yoga oder 
Volleyball, Sprachkurse und 
psychosoziale Betreuung, er-
läuterte Sozialarbeiterin Orso-
lya Láposi vom Regierungsprä-
sidium Gießen. Besonders die 
Sprachkurse sind bei den Be-
wohnerinnen und Bewohnern 
gefragt. Die meisten von ihnen 
kommen aus Afghanistan und 
Syrien, aber auch aus vielen an-
deren Ländern. „Trotzdem gibt 
es wenig Kon� ikte“, freute sich 
der kommissarische Standort-
leiter Robert Schlappner. Dazu 
trägt sicher auch bei, dass der 
Standort mit seinen vier Gebäu-
den und einer großen dreige-
teilten winterfesten Halle in 
Leichtbauweise mit Küche, 
Speisesaal und Kindergarten 
weitläu� g ist. Aktuell können 
jedoch nur drei der Gebäude 
genutzt werden. Bei dem vier-
ten macht ein fehlender Ka-
nalanschluss die Belegung 
noch unmöglich. Ist das Prob-
lem gelöst, können am Stand-
ort Kelley-Barracks bis zu 750 
Menschen leben.  (RP Gießen) 

Vom Kindergarten bis zum Sprachkurs 
Soziale Angebote für alle Altersgruppen am Standort Darmstadt

STANDORT DARMSTADT – Regierungspräsident Dr. Christoph Ullrich (r.) – hier mit Roland Desch (Stadtverordneter), Rita 
Beller (ehrenamtliches Magistratsmitglied), Bürgermeisterin Barbara Akdeniz und Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid 
(v. l.) – informierte über den Standort Darmstadt/Kelley-Barracks der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen. 

(Foto: RP Gießen)

SEEHEIM – Die diesjährige 
Waldbegehung am 8. Okto-
ber, zu der die Vorsitzende 
der Gemeindevertretung 
Suse Bruer eingeladen hatte, 
muss leider kurzfristig abge-
sagt und auf Samstag, den 5. 
November, verschoben wer-
den. 

Start ist um 10 Uhr in Seeheim 
an der Ecke Kiefernweg/Oden-
waldstraße. Gemeinsam mit 
Revierförster Dirk Hungenberg 
geht es zum Naturschutzgebiet 
„Kalksandkiefernwald“, dessen 
P� ege erörtert werden soll. Wei-
tere Themen sind die insge-
samte Entwicklung der Wälder 
im Rhein-Main-Gebiet sowie die 

Waldbrandgefahr und mögliche 
vorbeugende Maßnahmen.
Teilnehmer der Waldbegehung 
werden gebeten, auf festes 
Schuhwerk und wettergemäße 
Kleidung zu achten. (PS) 

Waldbegehung verschoben

www.NABU.de
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Vertikutieren, Rasen mähen,  
Rollrasen, Baumpflege, Baumfällung, 

Bepflanzungen, Hecken-, Obst- &  
Ziergehölzschnitt, Zäune, Stein- 
arbeiten, Dachrinnenreinigung, 

Kehrarbeiten, kleinere Reparaturen. 
Anfahrt und Beratung kostenlos.

mobil: 0176-23855035  
oder 06151-1547722  

E-Mail: gala.roni44@gmail.com

KLEINANZEIGEN

OHNMOBILW GENAWALLUNF

  

ORRADTMOPKW BUSSE G GENAÄNDEWGEL

KFZ-ANKAUF

EINFACH & SICHER!
Jederzeit erreichbar (Montag – Sonntag)!

A.G. Automobile • Robert-Bosch-Str. 4 • 64319 Pfungstadt
a.g.automobile1@web.de • www.kfz-ankauf-24h.de

 06157/8085654 o. 0176/11199111

ALLES ANBIETEN • SOFORT BARGELD

WIR KAUFEN JEDES FAHRZEUG
JEDE MARKE • JEDES ALTER • JEDER ZUSTAND



Kaufe Autos
PKW, Busse, LKW, Geländewagen, 
Wohnwagen/- mobile, Traktoren, 

Bagger, auch mit Mängeln.
Zustand egal. 

Bitte alles anbieten, Zahle bar und Fair. 
24 Stunden errechbar!

06157/ 9168006
0177/ 31 05303

KFZ BAR ANKAUF 
Alle Fahrzeuge 

PKW‘s, Busse, Geländewagen,  
Wohnmobile, Wohnwagen, Oldtimer, 

Traktoren, Bagger.
Alles anbieten! 

(Baujahr, Km, Zustand egal). 
Sofort Bargeld! Jederzeit erreichbar. 

06158 - 6086988
0173 - 3087449

SUCHE FAHRZEUGE 
PKW‘s, Busse, Geländewagen, 
Wohnmobile etc. für Export,  

Zustand egal, zahle Höchstpreise 
Sofort Bargeld, bitte alles  

anbieten, jederzeit erreichbar. 

0151/ 7187 2306
06258/5089921
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Wir verkaufen Ihre Immobilie
zum besten Preis.

Bitte rufen Sie uns an. 
IMMO-UMMINGER

Telefon: 0 61 51 /9 51 07 91

www.pflegedienst-hessen-sued.de

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Pflegedienst Hessen-Süd Janssen GmbH   Eschollbrücker Str. 26   64295 Darmstadt

gerne per Mail an: info@pflegedienst-hessen-sued.de

Wir suchen: 
- Pflegehelfer (m/w)
- Hauswirtschaftliche Mitarbeiter (m/w)

Teilzeit oder auf 450€ Basis
Gerne auch Wiedereinsteiger

Wir bieten:
- ein starkes, engagiertes Team
- vertrauensvolles Miteinander
- unbefristete Verträge
- umfassende Einarbeitung  

und Fortbildung

Seit 1996

Komm in unser Team!
Wir suchen jeweils eine/n

Pflegefachkraft*
Pflegehilfskraft*
Ergotherapeut*
* Eignung entscheidend,  
Geschlecht unerheblich.
Sehr gute Konditionen!

Seniorenheim Haus Sonnenhügel 
64397 Modautal-Hoxhohl 

Tel. (0 61 67) 91 33 - 0 
info@haussonnenhuegel.de

Modellkunden für kosmetische 
Gesichtbehandlungen zu  
Sonderpreisen in DA gesucht. 
Kosmetikschule Jäger 
Tel. DA-9577344

PRO-NATUR GARTEN- 
UND LANDSCHAFTSBAU

... alles im grünen Bereich
Spezialfällungen, Entsorgung, Hecken- und Ge-
hölzschnitte, Zaun-, Rasen- (Rollrasen), und 
Teichbau, Natursteinarbeiten, Erd-, Wege-, und 
Pflasterarbeiten, Winter- und Hausmeisterdienste
Anfahrt u. Beratung kostenlos 

Inhaber Murat Aksoy
) 0163-2855212 oder 

06150-83190 
* info@pro-natur.net

Modellkunden für 
medizinische Fußpfl ege zu 
Sonderpreisen in DA gesucht.
Kosmetikschule Jäger 
Tel. DA-9577344

Büro: Siemensstraße 6 • 64289 Darmstadt 
Tel.: 0 6151 -  8 70 66 30 • Fax: 0 6151 -  8 00 98 89

Liebevolle und fachgerechte Betreuung in Ihrer vertrauten Umgebung.

Unser Team bietet Ihnen:
• Grund- und Behandlungspflege
• Verhinderungspflege
• Beratungsbesuche
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Entlastungspflege für  

125,- Euro/monatlich

Ackerland zu kaufen oder 
pachten gesucht. 
Bauer Lipp  06150/13030 
oder Mobil 0174/8111132

Fenster + Dachfenster + Reparaturen
Muhn-Bauteile

 06150-14151  muhn.de

Trapezbleche 1. Wahl + Sonder-
posten aus eigener Produktion,
TOP-Preise, cm-genau, 98646
Eishausen, Straße in der Neu-
stadt 107, bundesweite Liefe-
rung!   03685 - 409140,
5% Online-Rabatt sicher.
www.dachbleche24.de

Wir kaufen Wohnmobile + Wohn-
wagen,   03944 - 36160,
www.wm-aw.de Fa.

Suche antike Möbel, Gemälde,
Uhren, Silber, Militaria, Bücher,
Krüge, Fotoapparate   06108 -
9154213

Nette deutschspr. Frau möchte ältere
oder behinderte Personen rund um die
Uhr betreuen   06053-8099809

Nebenbeschäftigung als Zeitungs-
zusteller für Jugendliche ab 13 
Jahren am Wohnort. Bei Interesse 
melden: 06104-49700

Haushaltsauflösungen, Kleinum-
züge, Umzüge, Lasttaxi, Sperrmüll,
Renovierungen zum günstigen
Preis  06150-590216 o. 0171-
3146823

Frau Milli kauft: Pelze, Nerze aller
Art, Kleidung, Schreib- und Näh-
maschinen, Bilder, Porzellan, Blei-
kristall, Uhren, Teppiche, Brücken,
Krüge, Münzen, Bernstein, Silber
aller Art, Silberbesteck, Alt- und
Bruchgold, Zahngold, Gold-
schmuck, Modeschmuck, Leder-
und Krokotaschen, Antiquitäten,
Messing, Gardinen, Möbel, Schall-
platten, Orden, Ferngläser, Pup-
pen, Briefmarken. Kompl. Nachläs-
se aus Haushaltsauflösungen. Kos-
tenlose Beratung u. Wertschät-
zung. Zahle bar vor Ort. Täglich:
7.30 - 21 Uhr, auch am Wochenen-
de.  069 - 59772692

VW T6 Multivan 2.0 TDI Trendli-
ne Bj. 2016, Ad Blue voll - 1x gra-
tis Füllung dazu, EZ 04/2016,
TÜV 05/23, 96.000km, 110kW/
150PS, Oryxweiß, 7 Sitze (2 x
drehbar vorne), Checkheft ge-
führt, PDC-Hi./Vo., 6 Gang
Hands., EUR6, Navi, Alu, Win-
terr., SHZ, Standheiz., AHK, Kli-
ma, unfallfrei, GuteNachtPaket,
Fahrradträger, Kühlbox, VB
39.500€, Standort 56368 Katze-
nelnbogen,   0172/6182182

Seit 13 Jahren ist der Olymp 
Store im Loop5 der Ansprech-
partner, wenn es um trendige 
Männermode geht. Olymp ist 
eine deutsche Menswear 
Marke und bekannt für Mode 
für den Business- und Frei-
zeitbereich. Ob bügelfreie 
Businesshemden,Poloshirts, 
T-Shirts oder Pullover – wer 
sich einkleiden möchte, � n-
det hier eine große Auswahl 
an Oberbekleidung. Ergänzt 
wird das Sortiment durch 
Gürtel, Socken, Unterwäsche, 
Krawatten, Fliegen und Ho-
senträger sowie Basicartikel 
in Form weißer, blauer oder 
leicht gemusterter Hemden 
und Shirts. Diese Waren wer-
den alle zwei Tage neu gelie-
fert, wie Geschäftsführer 
Andreas Wittenberg sagt. 
„Zusätzlich bekommen wir 
alle vier bis sechs Wochen 
neue modische Artikel.“

Wittenberg und seine Familie 
führen den Olymp Store mit der 
AWB Stores 4 Fashion GmbH als 
selbständige Franchise Partner 
seit Beginn an – und das sehr 
erfolgreich. „Unser Team steht 
für eine gute und faire Bera-
tung. Unsere Kunden werden 
immer ausgemessen, um den 
richtigen Fit auszuwählen und 
können dann ihre Wunschhem-
den anprobieren“, erklärt der 
Geschäftsführer. Zur Beratung 

im Store gehöre selbstverständ-
lich auch stets die Empfehlung, 
was dem Mann gut stehe und 
am besten zu seinem Out� t 
passe. „Wir haben mit unseren 
Kunden viel Spaß bei der Bera-
tung und sind gerne im Ge-
schäft“, resümiert er. Groß ge-
schrieben wird bei der Marke 
Olymp das Thema Nachhaltig-
keit, wie der Geschäftsführer 
berichtet. So hätten die meisten 
der geführten Artikel das Label 
„Green Choice“. Die anspruchs-

volle Strategie dahinter beruhe 
auf zwei Säulen: dem Einsatz 
nachhaltiger Materialien sowie 
einer umweltfreundlichen Her-
stellung. „Olymp Produkte sind 
Ausdruck höchster Qualität so-
wie verantwortungsvollen Han-
delns. Mit unserem Nachhaltig-
keits-Label machen wir diese 
Haltung sichtbar und schaffen 
Werte für Mensch und Um-
welt.“
Preislich bewegen sich die Wa-
ren der Marke Olymp in einem 

erschwinglichen Rahmen: T-
Shirts � nden Kunden etwa ab 
19,95 Euro, bügelfreie Hemden 
sind ab 59,95 Euro im Angebot. 
Und man darf sich auf Neues 
freuen, denn kürzlich sind im 
Olymp Store laut Andreas Wit-
tenberg schon die ersten Hem-
den und Pullover aus der neuen 
Herbstkollektion 2022 einge-
troffen. Generell gebe es alle 
Hemden immer in vier verschie-
denen Schnitten, den soge-
nannten Fits, dem Comfort Fit, 
Modern Fit, Body Fit, und Super 
Slim. „Auf diese Weise � nden 
wir für jeden Mann ganz be-
stimmt das passende Hemd“, 
verspricht er. Das Team im Store 
ist allerdings derzeit nicht ganz 
vollständig: „Wir sind auf der 
Suche nach einer Teilzeitkraft, 
die unseren Familiengeführten 
Store mit zirka 120 Stunden im 
Monat tatkräftig unterstützt“, 
erklärt Wittenberg. Derzeit be-
stehe das Team aus der Store-
managerin und einer Teilzeit-
kraft, die sich beide über einen 
neue/n Kollegen*in freuen wür-
den. Wer Interesse hat, kann 
seine Bewerbung per E-mail an 
awb@stores4fashion.de schi-
cken. (PR/Foto: Loop5)

Kontakt
Olymp Store
Loop5
Gutenbergstraße 5, 
64331 Weiterstadt

Passende Mode für ihn
Im Olymp Store gibt es alles, was der modische Mann sucht

FBT-Niedernhausen 1,5 ZW; 55
qm, EBK, ZH, DU/WC, KM
€370+Nk+KT  06166/8575

40-jährige Pflegehelferin aus Un-
garn sucht neue Betreuungsstel-
le in Privathaushalt! Ich betreue
seit vielen Jahren ältere Menschen
daheim. Weder trinke ich Alkohol,
noch rauche ich Zigaretten. Nur
langfristig! Bitte nur seriöse Anfra-
gen!  0621 - 18060334, 01579 -
2452024

Ankauf von:
Pelzen, Alt.- u. Bruchgold, Zahn-
gold, Goldschmuck, Münzen,
Perrücken, Puppen, Leder- und
Krokotaschen, Figuren, Eisen-
bahnen, Ferngläser, Bleikristalle,
Bilder, Zinn, Modeschmuck, Sil-
berbesteck, Bernsteinschmuck,
Krüge, Teppiche, Porzellan,
Schallplatten, Nähmaschine, Bü-
cher, Uhren, Möbel, Gardinen,
auch Haushaltsauflösungen, kos-
tenlose Beratung u. Anfahrt so-
wie Werteinschätzung. Zahle ab-
solute Höchstpreise, 100% seri-
ös u. diskret, Barabwicklung vor
Ort von Mo.-So. 8.00-20.00 Uhr
  06104/9879935

anzeigen@
combi-medien.de

Da wir Ihre Bewerbungsunterlagen nicht zurücksenden, schicken Sie uns bitte keine Originale. 
Mit Zusendung Ihrer Bewerbung verzichten Sie auf die Rückgabe Ihrer Unterlagen.

Gutenbergstraße 1 · 63571 Gelnhausen
Telefon (06051)833104 · Telefax (06051)833120

E-Mail: Personal@gnz.de · Internet: www.dpn-media.de

Wir suchen
zur sofortigen Einstellung einen zuverlässigen, einsatzfreudigen und 
selbstständigen

Medientechnologen Druck
(m/w/d), Zeitungsdruck
Ihre Aufgaben:
• Selbstständiges Rüsten der Maschine
• Druckvorbereitung
• Überwachung des Fortdrucks
• Reinigung und Pflege der Maschine

Ihr Profil:
• Eine abgeschlossene Ausbildung als Drucker
• Mehrjährige Erfahrung, idealerweise in der Zeitungsbranche
• Ausgeprägtes technisches Verständnis
• Farbsicherheit und hohes Qualitätsbewusstsein
• Kenntnisse in aktueller Leitstandtechnik
• Idealerweise Vorkenntnisse an einer KBA Commander CL
• Flexibilität und körperliche Belastbarkeit
• Bereitschaft zum Schichtdienst, auch am Wochenende

Wir bieten:
• Eine umfassende Einarbeitung durch erfahrene Kollegen
• Eigenverantwortliches Arbeiten mit abwechslungsreichen Aufgaben
• Flache Hierarchien mit kurzen und transparenten Entscheidungswegen
• Die Arbeit in einem hoch motivierten und dynamischen Team in einem 

technisch interessanten Umfeld
• Attraktive Benefits (z. B. Arbeitgeberzuschuss zur betrieblichen Al-

tersversorgung, Angebote im Gesundheitsmanagement, kostenlose 
Parkplätze, JobRad)

• Gute Verkehrsanbindung an die A66
• Prämiensysteme

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann würden wir Sie gerne kennen-
lernen. Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
unter dem Stichwort „Medientechnologe Druck“ direkt an unsere 
Personalabteilung.
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Der Goldpreis ist so hoch wie nie! -Anzeige -

Darmstadt. ,,Fast alle meine Kunden 
haben erkannt, dass eine Menge un­
zeitgemäßer Schmuck oder Erbstücke, 
zu denen sie keine Beziehung mehr 
haben, als nutzloses Kapital in ihren 
Schmuckschatullen schlummern", be­
richtet Herr Gergin. ,,Als gute Rech­
ner nutzen sie alle jetzt die Gunst der 
Stunde und profitieren vom hohen 
Goldpreis, der ihnen bares Geld statt 
verstaubten Schmuck beschert." Auch 
Sicherheit ist ein Argument. ,,Bevor mir 
der Schmuck vielleicht noch geklaut 
wird, gebe ich das Geld lieber mei­
nen Enkeln", äußerte sich eine Kundin 
neulich und verwies auf eine kürzliche 
Diebstahlserie in ihrem Ort. Außerdem 
muss man die Chance bei diesem Gold­
kurs nutzen!" Gold zu verkaufen ist 
scheinbar einfach. In jeder Stadt pran­
gen Schriftzüge mit „Goldankauf" an 
Juweliergeschäften, Goldstübchen und 
inzwischen auch schon an vielen bran­
chenfremden Ladengeschäften, bei de­
nen man nie auf die Idee kommen wür­
de, dass man dort sein Gold zu Geld 
machen könnte. Wenn man sich schon 
von seinem Gold trennen muss, dann 
soll das Edelmetall wenigstens das Geld 
bringen, was es wirklich wert ist. Nur 
bei seriösen Goldankäufen kann man 
mit einem angemessenen Gramm-

preis rechnen. Herr Gergin rät: ,, Holen 
Sie sich ein kostenfreies Angebot bei 
Goldhaus in Darmstadt. Seit Wochen 
erreichen die Goldpreise ständig neue 
Rekordhöhen. Das bringt immer mehr 
Menschen dazu, in ihren Schmuck­
schatullen zu kramen. Viele von ih­
nen entdecken dabei 
wahre Schätze, die sie 
schnell in Geld um­
wandeln können. Ob 
Ringe, Broschen oder 
Zahnkronen - Gold 
zu Geld machen liegt 
voll im Trend. Sabri­
na S. entdeckte beim 
Aufräumen in der 
Wohnung Goldketten, 
die sie von ihrer Groß­
tante geerbt hatte. 
„Weil sie damals für 
mich zu altmodisch 
wirkten, habe ich sie 
schnell vergessen", 
erzählt sie. ,, Da ich 

30.000 Euro pro Kilo Feingold war für 
viele die magische Grenze", sagt Herr 
Gergin, Geschäftsführer von Goldhaus 
in Darmstadt, während ein Kunde bei 
ihm anfragt, wie viel er für die Gold­
zahnkronen bekommen würde. ,, Ich 
gebe Ihnen 318 Euro dafür" , antwortet 

er. 1075 Euro blät-

in den letzten Tagen Ihr Spezialist für Goldankauf. 
immer wieder von 

tert er für Armband, 
Kette und Brosche 
hin. ,,Das ist alter 
Farn il iensch muck, 
der im Schrank ver­
sauerte. Meine Frau 
trug ihn nicht. Also 
möchte ich ihn ver­
kaufen", sagt Hans 
Peter K. Derzeit 
steht der Preis bei 
1390 Euro je Fein­
unze (31,1 Gramm) 
Gold. ,,Wer im Jahr 
1970 ein breites 
italienisches Arm­
band für 500 Mark 
gekauft hat, be­
kommt heute dafür 

Rekordpreisen für Gold gelesen habe, 
entschied ich zu handeln." Wert des 
Goldschatzes: rund 1950 Euro. Auch 
bei Goldhaus in Darmstadt ist man gu­
ter Dinge. ,,Ich glaube, die Marke von 

möglicherweise 700 Euro", sagt Herr 
Gergin, der sich auf einen großen An­
sturm vorbereitet. ,, Der Goldpreis ist 
seit 30 Jahren nicht mehr so extrem 
angestiegen und hat seinen bisherigen 

Höchststand erreicht. Maßgeblich ist 
immer der Feingoldanteil", erklärt Herr 
Gergin. Dieser sei entweder anhand 
eines Stempels ersichtlich oder werde 
mit Hilfe eines Säuretestes bestimmt. 
,, Uns ist wichtig, dass der Kunde ver­
steht, wie wir rechnen", verdeutlicht 
Herr Gergin seinen Anspruch an Trans­
parenz. ,, Daher erfolgen bei uns auch 
sämtliche Schritte der Beurteilung und 
Berechnung vor Augen des Kunden." 
Ist man sich über den Preis einig gewor­
den, erhalten Kunden bei Goldhaus in 
Darmstadt auf Wunsch sofort Bargeld 
ausgehändigt. Gleiches gilt für den An­
kauf von Silber und Platin. Sämtliches 
Gold und andere Edelmetalle werden 
über die Zentrale gesammelt, einge­
schmolzen und recycelt. Auf Grund 
der Masse verzichtet die Zentrale auf 
Extrakosten für Schmelze und Legie­
rungstrennung. Für viele Menschen 
ist der Verkauf ihres Edelmetalles die 
schnellste Möglichkeit, wieder flüssig 
zu werden. Der Goldhaus hat sich mit 
seinen vielen Standorten in Deutsch­
land auf den Altgoldankauf speziali­
siert. Die Kunden werden im Geschäft 
in Darmstadt, Ernst-Ludwig-Straße 20, 
von einem Team von Fachleuten beim 
Verkauf ihres Edelmetalls freundlich 
und seriös beraten. 
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er. 1075 Euro blät-

in den letzten Tagen Ihr Spezialist für Goldankauf. 
immer wieder von 

tert er für Armband, 
Kette und Brosche 
hin. ,,Das ist alter 
Farn il iensch muck, 
der im Schrank ver­
sauerte. Meine Frau 
trug ihn nicht. Also 
möchte ich ihn ver­
kaufen", sagt Hans 
Peter K. Derzeit 
steht der Preis bei 
1390 Euro je Fein­
unze (31,1 Gramm) 
Gold. ,,Wer im Jahr 
1970 ein breites 
italienisches Arm­
band für 500 Mark 
gekauft hat, be­
kommt heute dafür 

Rekordpreisen für Gold gelesen habe, 
entschied ich zu handeln." Wert des 
Goldschatzes: rund 1950 Euro. Auch 
bei Goldhaus in Darmstadt ist man gu­
ter Dinge. ,,Ich glaube, die Marke von 

möglicherweise 700 Euro", sagt Herr 
Gergin, der sich auf einen großen An­
sturm vorbereitet. ,, Der Goldpreis ist 
seit 30 Jahren nicht mehr so extrem 
angestiegen und hat seinen bisherigen 

Höchststand erreicht. Maßgeblich ist 
immer der Feingoldanteil", erklärt Herr 
Gergin. Dieser sei entweder anhand 
eines Stempels ersichtlich oder werde 
mit Hilfe eines Säuretestes bestimmt. 
,, Uns ist wichtig, dass der Kunde ver­
steht, wie wir rechnen", verdeutlicht 
Herr Gergin seinen Anspruch an Trans­
parenz. ,, Daher erfolgen bei uns auch 
sämtliche Schritte der Beurteilung und 
Berechnung vor Augen des Kunden." 
Ist man sich über den Preis einig gewor­
den, erhalten Kunden bei Goldhaus in 
Darmstadt auf Wunsch sofort Bargeld 
ausgehändigt. Gleiches gilt für den An­
kauf von Silber und Platin. Sämtliches 
Gold und andere Edelmetalle werden 
über die Zentrale gesammelt, einge­
schmolzen und recycelt. Auf Grund 
der Masse verzichtet die Zentrale auf 
Extrakosten für Schmelze und Legie­
rungstrennung. Für viele Menschen 
ist der Verkauf ihres Edelmetalles die 
schnellste Möglichkeit, wieder flüssig 
zu werden. Der Goldhaus hat sich mit 
seinen vielen Standorten in Deutsch­
land auf den Altgoldankauf speziali­
siert. Die Kunden werden im Geschäft 
in Darmstadt, Ernst-Ludwig-Straße 20, 
von einem Team von Fachleuten beim 
Verkauf ihres Edelmetalls freundlich 
und seriös beraten. 

Der Goldpreis ist so hoch wie nie! - ANZEIGE -

Darmstadt. „Fast alle 
meine Kunden haben er­
kannt, dass eine Menge un­
zeitgemäßer Schmuck oder 
Erbstücke, zu denen sie 
keine Beziehung mehr ha­
ben, als nutzloses Kapital 
in ihren Schmuckschatullen 
schlummern“, be richtet Herr 
Gergin. „Als gute Rech­
ner nutzen sie alle jetzt die 
Gunst der Stunde und profi­
tieren vom hohen Goldpreis, 
der ihnen bares Geld statt 
verstaubten Schmuck be­
schert.“ Auch Sicherheit ist 
ein Argument. „Bevor mir 
der Schmuck vielleicht noch 
geklaut wird, gebe ich das 
Geld lieber mei nen Enkeln“, 
äußerte sich eine Kundin 
neulich und verwies auf eine 
kürzliche Diebstahlserie in 
ihrem Ort. „Außerdem muss 
man die Chance bei diesem 
Gold kurs nutzen!“ 
Gold zu verkaufen ist schein­
bar einfach. In jeder Stadt 
pran gen Schriftzüge mit 
„Goldankauf“ an Juwelier­
geschäften, Goldstübchen 
und inzwischen auch schon 
an vielen bran chenfremden 
Ladengeschäften, bei de­
nen man nie auf die Idee 
kommen wür de, dass man 
dort sein Gold zu Geld ma­
chen könnte. Wenn man 
sich schon von seinem Gold 
trennen muss, dann soll das 
Edelmetall wenigstens das 
Geld bringen, was es wirk­
lich wert ist. Nur bei seriö­

sen Goldankäufen kann man 
mit einem angemessenen 
Gramm preis rechnen. 
Herr Gergin rät: „Holen 
Sie sich ein kostenfreies 
Angebot bei Goldhaus in 
Darmstadt. Seit Wochen 
erreichen die Goldpreise 
ständig neue Rekordhöhen. 
Das bringt immer mehr 
Menschen dazu, in ihren 
Schmuck schatullen zu kra­
men. Viele von ih nen entde­
cken dabei wahre Schätze, 
die sie schnell in Geld um­
wandeln können. Ob Ringe, 
Broschen oder Zahnkronen 
– Gold zu Geld machen liegt 
voll im Trend. 
Sabri na S. entdeckte beim 
Aufräumen in der Wohnung 
Goldketten, die sie von ih­
rer Groß tante geerbt hatte. 
„Weil sie damals für mich zu 
altmodisch wirkten, habe 
ich sie schnell vergessen“, 
erzählt sie. „Da ich in den 
letzten Tagen immer wieder 
von Rekordpreisen für Gold 
gelesen habe, entschied ich 
zu handeln.“ Wert des Gold­
schatzes: rund 1950 Euro. 
Auch bei Goldhaus in Darm­
stadt ist man gu ter Dinge. 
„Ich glaube, die Marke von 
50.000 Euro pro Kilo Fein­
gold war für viele die ma­
gische Grenze“, sagt Herr 
Gergin, Geschäftsführer 
von Goldhaus in Darmstadt, 
während ein Kunde bei ihm 
anfragt, wie viel er für die 
Gold zahnkronen bekommen 

würde. „Ich gebe Ihnen 318 
Euro dafür“, antwortet er. 
1075 Euro blättert er für 
Armband, Kette und Brosche 
hin. „Das ist alter Familien­
schmuck, der im Schrank 
ver sauerte. Meine Frau trug 
ihn nicht. Also möchte ich 
ihn ver kaufen“, sagt Hans 
Peter K. Derzeit steht der 
Preis bei 1620 Euro je Fein­
unze (31,1 Gramm) Gold. 

„Wer im Jahr 1970 ein brei­
tes italienisches Arm band 
für 500 Mark gekauft hat, 
be kommt heute dafür mög­
licherweise 700 Euro“, sagt 
Herr Gergin, der sich auf 
einen großen An sturm vor­
bereitet. „Der Goldpreis ist 
seit 30 Jahren nicht mehr so 
extrem angestiegen und hat 
seinen bisherigen Höchst­
stand erreicht. Maßgeblich 

ist immer der Feingoldan­
teil“, erklärt Herr Gergin. 
Dieser sei entweder anhand 
eines Stempels ersichtlich 
oder werde mit Hilfe eines 
Säuretestes bestimmt. „Uns 
ist wichtig, dass der Kunde 
ver steht, wie wir rechnen“, 
verdeutlicht Herr Gergin 
seinen Anspruch an Trans­
parenz. „Daher erfolgen bei 
uns auch sämtliche Schritte 
der Beurteilung und Berech­
nung vor Augen des Kun­
den.“ Ist man sich über den 
Preis einig gewor den, erhal­
ten Kunden bei Goldhaus in 
Darmstadt auf Wunsch so­
fort Bargeld ausgehändigt. 
Gleiches gilt für den An kauf 
von Silber und Platin. Sämtli­
ches Gold und andere Edel­
metalle werden über die 
Zentrale gesammelt, einge­
schmolzen und recycelt. Auf 
Grund der Masse verzichtet 
die Zentrale auf Extrakos­
ten für Schmelze und Legie­
rungstrennung. 
Für viele Menschen ist der 
Verkauf ihres Edelmetalles 
die schnellste Möglichkeit, 
wieder flüssig zu werden. 
Der Goldhaus hat sich mit 
seinen vielen Standorten in 
Deutsch land auf den Alt­
goldankauf speziali siert. Die 
Kunden werden im Geschäft 
in Darmstadt, Ernst­Ludwig­
Straße 20, von einem Team 
von Fachleuten beim Verkauf 
ihres Edelmetalls freundlich 
und seriös beraten.

Ihr Spezialist für Goldankauf.
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• Festpreis-Garantie ohne Nachkalkulation

• 5 Jahre Garantie
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MOOS, FLECHTEN, ALGEN ODER 
UNKRAUT? NICHT MIT UNS!

PROFESSIONELLE STEINREINIGUNG:

Witterungseinfl üsse, Verschmutzungen, Moos, Pilze und Algen. 
Durch diese Faktoren sieht man ihren Steinen irgendwann das Alter 
an. Neues Verlegen ist aufwendig und teuer. Die Lösung: Reinigen 
von Ablagerungen und ganz wichtig - imprägnieren für die Wider-
standsfähigkeit.

Die Vorteile unserer Zwei-Komponenten Verfugung
 • unkrautfreie Fugen
 • insektenabweisend
 • wasserdurchlässige Fuge
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Tel.: 06245 9039853
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- 35%- 35%
NEUKUNDEN RABATTNEUKUNDEN RABATT
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Fahrradparkhäuser am Kreishaus Darmstadt-Dieburg
DARMSTADT-DIEBURG – Mit 
rund 88.000 Euro unterstützt 
das Land Hessen den Land-
kreis Darmstadt-Dieburg 
beim Bau von drei Fahrrad-
parkhäusern am Kreishaus. 

Dies teilte Wirtschafts- und Ver-
kehrsminister Tarek Al-Wazir am 

Freitag in Wiesbaden mit. Die 
Gesamtausgaben für das Pro-
jekt belaufen sich auf rund 
126.000 Euro.
In den drei Parkhäusern wer-
den jeweils 50 Plätze mit Hal-
terungen zum Einhängen des 
Vorderrads zur Verfügung ste-
hen. Sowohl Beschäftigte als 

auch Besucherinnen und Be-
sucher des Kreishauses kön-
nen so ihre Fahrräder sicher 
und witterungsgeschützt ab-
stellen. Fahrradparkhäuser 
tragen dazu bei, das Fahrrad 
zu einem komfortablen All-
tagsverkehrsmittel zu ma-
chen.� (PS)

EBERSTADT – Die meisten 
Menschen wollen, solange es 
irgendwie geht, in der eige-
nen Wohnung leben. 

Das ist umso leichter, wenn nicht 
nur die Wohnung selbst, son-
dern auch das Umfeld auf die 
Bedürfnisse älterer Menschen 

ausgerichtet wird. Für Städte und 
Gemeinden ist es die Herausfor-
derung der Zukunft, Wohnquar-
tiere unter Berücksichtigung des 
demografischen Wandels neu zu 
gestalten und anzupassen. Auf-
grund vermehrter Nachfragen 
bietet unsere Fachstelle noch  
einmal zum Thema „Hilfsmittel- 

und Wohnraumberatung” im 
Rahmen unseres Seniorennach-
mittags einen Vortrag mit an-
schließender Fragerunde an. 
Termin ist Freitag, der 21. Okto-
ber, um 15 Uhr, im Pfarrheim St. 
Josef, Gabelsberger Str. 17 in 
Eberstadt. Anmeldung unter Te-
lefon: 06151-6278926.� (VDK)

Hilfsmittel und Wohnraumberatung
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